
 

Welche Musikbeschallung muss bei der GEMA angemeldet werden? 

Musik gehört für viele Unternehmen und Veranstalter längst zum Alltag. Sie schaŏ Atmosphäre, verbessert das 
Kundenerlebnis und beeinflusst nachweislich SƟmmung und Verhalten. Doch sobald Musik öffentlich genutzt 
wird, stellt sich eine wichƟge Frage: Wann muss diese eigentlich bei der GEMA angemeldet werden? 

Die gesetzliche Grundregel ist einfach: Musik muss immer dann angemeldet werden, wenn sie öffentlich 
wiedergegeben wird. Öffentlich bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Musik für Personen besƟmmt ist, 
die nicht ausschließlich privat miteinander verbunden sind – also nicht nur Familie oder enge Freunde. 

Wo ist eine Anmeldung erforderlich? 

Eine Anmeldung bei der GEMA betriŏ zahlreiche alltägliche SituaƟonen im gewerblichen Bereich: 

 Hintergrundmusik in GeschäŌen, Restaurants, Arztpraxen, Fitnessstudios oder Friseursalons  

 Veranstaltungen wie Konzerten, Stadƞesten, Vereinsfeiern oder Club-Events  

 Radios und Fernsehern in öffentlich zugänglichen GeschäŌsräumen  

 Musik in Telefon-Warteschleifen  

 Livestreams, Webradio oder Hintergrundmusik auf Webseiten  

Zusätzlich können neben der GEMA auch Gebühren der GVL anfallen, die die Rechte von Künstlern und 
Interpreten vertriƩ. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Größe der beschallten Fläche und der Art der 
Nutzung.  

GEMA-freie Musik als wirtschaŌliche AlternaƟve 

Immer mehr Unternehmen setzen deshalb auf GEMA-freie Musiklösungen von Radiogemafrei.de. Der Vorteil: 
Für die Nutzung fallen keine zusätzlichen Lizenzgebühren an VerwertungsgesellschaŌen an. Die Kosten sind 
moderat und planbar. 

Rechtssicherheit durch GEMA-Freistellung 

Ein wichƟger Punkt ist der Nachweis gegenüber Kontrollinstanzen. Bei einer Prüfung muss belegt werden 
können, dass tatsächlich GEMA-freie Musik verwendet wird. 

Deshalb erhalten Kunden von Radiogemafrei.de ein individuelles GEMA-Freistellungsdokument, das bei 
Kontrollen als Nachweis vorgelegt werden kann. 


